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Urs C. Reinhardt
Die CVP und die Kirchen
Urs C. Reinhardt, Präsident der CVP von 1968 bis

1974, schildert die ursprünghch enge Bindung und
die spätere Distanzierung der beiden einst eng
kooperierenden Partner Partei und Kirchen. Das
Verhältnis der Partei zur katholischen Kirche hatte
sich neu gesteht und es sei Zeit, auch die Beziehungen

zu den reformierten Kirchen neu zu ordnen.
Die Kirche möge sich hüten, Partei zu werden oder
sich auch nur den Anschein zu geben. Im
Grundsätzlichen bleiben mehr Konsens- als Dissens-

punkte. Seite 687

Paul Widmer

John Adams und die Schweiz

Der Ideenhistoriker Paul Widmer, derzeit an der
Schweizer Botschaft in Washington tätig, nützte
diesen Aufenthalt, um die Beziehungen der
Gründerväter zu den Schweizer Verfassungen zu
untersuchen. Im Aufsatz, zu dem das Bizentenar der
amerikanischen Verfassung einen Anlass bot, zeigt
der Verfasser, wie lebhaft John Adams neben
Madison sich für die Verfassungen der Kantone und
zugewandten Orte interessiert hat, unter denen er
die Verfassung Neuenbürgs am höchsten rühmte.
Es waren vor allem die Beispiele der Gewaltentrennung

und «Mischformen», auf die dieser
Gründervater und zweite Präsident der USA hinwies.
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